
  

Vorwurf: Mit toten Babys nach Clicks gefischt

Boulevardzeitung berichtet über eine Flüchtlingstragödie in
Libyen

„Flüchtlingsboot in Libyen gekentert“ – unter dieser Überschrift veröffentlicht eine
Boulevardzeitung online drei große Fotos von Helfern, die ertrunkene Babys auf dem
Arm halten. Mit einem dieser Fotos wird der Artikel auf Facebook angerissen. Eine
Leserin der Zeitung übt Kritik daran, dass ein nahezu inhaltsleerer Artikel mit
unethischen Bildern zum Reißer gemacht werde. Das sei reines Clickbaiting (Fischen
nach Clicks). Bei Facebook fänden sich Menschenverachtendes und purer Hass.
(Anmerkung der Geschäftsstelle des Presserats: Einige Nutzer haben den Artikel mit
einem Smilie kommentiert und den Eltern der toten Babys die Verantwortung
zugeschrieben, dass diese ihre Kinder mit auf so ein Boot nähmen.) Der
Chefredakteur der Zeitung weist den Vorwurf des Clickbaiting mit Nachdruck zurück.
Die Fotos seien berührend und schrecklich. Doch sie stünden auch als Sinnbild für
eine der größten humanitären Krisen unserer Zeit. Es sei Aufgabe der Presse, über
die „ungeheuren Dramen“ zu berichten, die sich im Mittelmeer abspielten. Ein
presseethisches Dogma, demzufolge über das Elend der Flüchtlingskrise nicht auch
personalisierend anhand von individuellen Kinderschicksalen berichtet werden dürfe,
gebe es nicht. Anders als von der Beschwerdeführerin behauptet, sei die Darstellung
der Babys im Übrigen auch keineswegs unangemessen sensationell oder
menschenverachtend. Die Fotos dokumentierten ein grausames Geschehen. Dies
geschehe jedoch nicht etwa auf sensationslüsterne oder herabwürdigende Weise.
Vielmehr begegne der Betrachter den Opfern mit Mitgefühl und Entsetzen angesichts
ihres schrecklichen Schicksals.

Der Beschwerdeausschuss erkennt in der Veröffentlichung der Baby-Fotos weder
eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte nach Ziffer 8 noch eine unangemessen
sensationelle Darstellung nach Ziffer 11 des Pressekodex. Die Beschwerde ist
unbegründet. Es gibt einen publizistisch nachvollziehbaren Grund, warum die
Redaktion die Fotos gezeigt hat. Das Sterben im Mittelmeer geht weiter, auch wenn
der Fokus der Berichterstattung nicht mehr drauf liegt. Dies dokumentieren die Fotos
auf eindringliche Weise. Der Presserat misst den Fotos eine zeitgeschichtliche
Bedeutung bei. Die Persönlichkeitsrechte der Kinder bzw. deren Angehörigen
werden nicht verletzt, da die Gesichter der toten Kinder nicht eindeutig zu erkennen
sind. 

Aktenzeichen:0578/18/1
Veröffentlicht am: 01.01.2018
Gegenstand (Ziffer): Schutz der Persönlichkeit (8); Sensationsberichterstattung,



Jugendschutz (11);
Entscheidung: unbegründet 
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